
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 15.11.2021
	Beschlussvorlage: Die vorhandene alte und z.T. marode Bebauung des Grundstücks Saalbergstraße 12 soll zu einem großen Teil abgebrochen werden. Lediglich die alte, straßenansichtige Doppelhaushälfte wird erhalten und saniert. Für die Schaffung neuen Wohnraumes wird auf der Fläche des ehemaligen nach hinten in das Grundstück angebauten Wohn-Wirtschafts-Teiles ein neuer, sich in die Umgebungsbebauung einfügender Gebäudeteil errichtet. Dieser Teil schließt auf der Grundstücksgrenze direkt an die Bebauung des Nachbarn an (zulässige Grenzbebauung). Insgesamt wird die Grundstücksbebauung und damit die versiegelte/überbaute Fläche mit dem Vorhaben reduziert.Für die Maßnahme wird von der Bauherrin ein Antrag auf Vorbescheid (Bauvoranfrage) mit folgender Frage gestellt. > Ist auf dem vorhandenen Grundstück der Teilabbruch und die Errichtung einer Wohnbebauung  in der dargestellten Form bauplanungsrechtlich zulässig?Die Bestätigung der gesicherten Erschließung ist nicht Teil des Antrages. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 22.11.2021
	Beschlussnummer: TA-2021-58
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Antrag auf Vorbescheid für das Saalbergstr.12, Flurstücke 192/n, Gemarkung Großpösna, (Teilabbruch der bestehenden Gebäude, Anbauten und Nebengebäude und Errichtung/Neubau eines Anbaus in Flachbauweise zur Wohnnutzung) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Antrag auf Vorbescheid für das Grundstück Saalbergstr.12, Flurstücke 192/n, Gemarkung Großpösna, (Teilabbruch der bestehenden Gebäude, Anbauten und Nebengeb.)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


